
Fernstudium = Nebentätigkeit?
Beitrag von „Jooge“ vom 12. Januar 2012 20:21

Hallo,

wir verbeamtete Lehrer müssen Nebentätigkeiten ja genehmigen lassen. Gilt das auch für ein
Fernstudium?

Gruß

Jooge

Beitrag von „Friesin“ vom 12. Januar 2012 20:27

Es bringt dich jetzt nicht wirklich weiter, aber eine Nebenbeschäftigung muss jeder abhängig
Beschäftigte genehmigen lassen 

*Klugsch...modus wieder aus* 

Beitrag von „Trantor“ vom 12. Januar 2012 20:39

Zitat von Friesin

Es bringt dich jetzt nicht wirklich weiter, aber eine Nebenbeschäftigung muss jeder
abhängig Beschäftigte genehmigen lassen 

*Klugsch...modus wieder aus* 

Stimmt für hessische Beamte nicht ganz, künstlerische und kulturelle Nebentätigkeien müssen
hier nur angemeldet werden, dürfen aber nicht untersagt werden.

Zur Ausgangsfrage: In Hessen zumindest ja, außer das Studium wäre (wie meins z.B.) vom
Institut für Qualitätssicherung als Weiterbildung anerkannt.

1https://www.lehrerforen.de/thread/32138-fernstudium-nebent%C3%A4tigkeit/

https://www.lehrerforen.de/wcf/index.php?page=Thread&postID=271686#post271686
https://www.lehrerforen.de/thread/32138-fernstudium-nebent%C3%A4tigkeit/


Beitrag von „Mikael“ vom 13. Januar 2012 15:31

Eine Nebentätigkeit hat entweder Erwerbscharakter oder ist eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Beides trifft auf ein Studium nicht zu.

Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Nebentätigkeit

Gruß !

Beitrag von „Friesin“ vom 13. Januar 2012 19:06

aber eine ehrenamtliche Tätigkeit muss doch nicht genehmigt werden, oder?

Beitrag von „Moebius“ vom 13. Januar 2012 19:13

Doch. Oder je nach Bundesland zumindest angemeldet.

2https://www.lehrerforen.de/thread/32138-fernstudium-nebent%C3%A4tigkeit/

http://de.wikipedia.org/wiki/Nebent%C3%A4tigkeit
https://www.lehrerforen.de/thread/32138-fernstudium-nebent%C3%A4tigkeit/

